
Anlage 8 

Synopse zur Änderung des Verwaltungsgebührenverzeichnisses im Bereich Juristische Dienste 
 

Ziffer  
BISHER 

Öffentliche Leistung  
BISHER 

Gebühr in Euro 
BISHER 

 Ziffer  
NEU 

Öffentliche Leistung  
NEU 

Gebühr in Euro  
NEU 

18 

Juristische Dienste 
Bei umweltrechtlichen Gestattungsverfahren für "E-
MAS-Betriebe" können aufgeführte Gebührensätze 
bis zu 30 % unterschritten werden. 

 

 

18 

Juristische Dienste 
Bei umweltrechtlichen Gestattungsverfahren für "E-
MAS-Betriebe" können aufgeführte Gebührensätze 
bis zu 30 % unterschritten werden. 

 

18.7 Personenstandswesen 
 
Für die Namensänderungen und Namensfeststellun-
gen nach dem Gesetz über die Änderung von Famili-
ennamen und Vornamen werden Gebühren nach § 3 
der Ersten Verordnung zur Durchführung des Geset-
zes über die Änderung von Familien- und Vornamen 
in der jeweils geltenden Fassung erhoben. 
(dies gilt bis einschließlich 30. September 2021) 

  18.7 Personenstandswesen 
 
 

 

18.7.1 Ab 1. Oktober 2021 gilt: 
Änderung oder Feststellung eines Familiennamens 
nach dem Gesetz über die Änderung von Familienna-
men und Vornamen (Namensänderungsgesetz - Na-
mÄndG) 

42 – 1.275  18.7.1  
Änderung oder Feststellung eines Familiennamens 
nach dem Gesetz über die Änderung von Familienna-
men und Vornamen (Namensänderungsgesetz - Na-
mÄndG) 

42 – 1.275 

18.7.2 Ab 1. Oktober 2021 gilt:  
Änderung eines Vornamens nach dem Gesetz über 
die Änderung von Familiennamen und Vornamen 
(NamÄndG) 

42 - 510  18.7.2  
Änderung eines Vornamens nach dem Gesetz über 
die Änderung von Familiennamen und Vornamen 
(NamÄndG) 

42 - 510 

 
Änderungen sind fett gedruckt 
 


